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Der vom Gesundheitsausschuss des Bayerischen Landtags verab-
schiedete Gesetzentwurf der bayerischen Staatsregierung zur 

Errichtung einer Vereinigung der bayerischen Pflege ist und bleibt 
eine Mogelpackung und soll den Pflegefachpersonen gegen ihren 
Willen übergestülpt werden.

Der geplanten Vereinigung fehlt es an der notwendigen Unab-
hängigkeit und Repräsentativität. Sie wird aus dem Staatshaushalt 
finanziert und unterliegt damit einem Haushaltsvorbehalt. Die Mit-
gliedschaft in der Vereinigung ist freiwillig.

An diesen gravierenden Vorbehalten ändert auch nicht, dass das 
Gesetz – einem Änderungsantrag der CSU folgend – im Titel stär-
ker auf die Pflegenden eingehen soll. In der Begründung dazu wer-
den die Ärztekammer und die Apothekenkammer herangezogen, 
also Kammern, die vor allem im Inhalt und nicht nur in der Über-
schrift die Rechte der Berufsgruppen wahrnehmen.

Die Pflegefachpersonen in Bayern benötigen keinen Etiketten-
schwindel und keine Verwässerung ihrer elementaren Entschei-
dungsbefugnisse. Sie wollen ihre Belange selbst in die Hand neh-
men. Das kann nur durch die Gründung einer starken Pflegekam-
mer erreicht werden. In dieser haben die Interessengruppen der Ar-
beitgeber nichts zu suchen.

Nicht nachvollziehbar ist auch, dass im Gesetzentwurf keine Al-
ternativen aufgeführt werden. Die rheinland-pfälzische Landespfle-
gekammer zeigt, dass es zielführende Alternativen gibt. Die baye-
rische Landesregierung hat ein solches Täuschungsmanöver, wel-
ches einem Kniefall vor den Gegnern einer Pflegekammer gleich-
kommt, eigentlich nicht nötig.

Editorial

Mogelpackung bleibt Mogelpackung

Franz Wagner
Vize-Präsident des Deutschen Pflegerats (DPR)

Franz Wagner 
Vize-Präsident des  
Deutschen Pflegerats (DPR)

Die Pflege hat die Wahl – 
Nutzen wir das!
Für 43% der Deutschen ist das Thema Pflege sehr 
wichtig und wird Einfluss darauf haben, wie sie 
am 24. September ihren Stimmzettel bei der 
Bundestagswahl ausfüllen. In der für den Wahl-
ausgang besonders maßgeblichen Altersgruppe 
50+ sind es sogar 53%. Dies ergab eine Bevölke-
rungsbefragung der Stiftung Zentrum für Quali-
tät in der Pflege (ZQP).

Zweifel haben die Befragten an der Pflegequali-
tät in Deutschland. Zwar glaubt fast die Hälfte 
der Befragten (42%), die Pflege in der Bundesre-
publik sei gut oder sehr gut. Die Mehrheit aller-
dings (55%) hält die Pflegequalität für weniger 
gut oder sogar schlecht. Personen mit persön-
licher Pflegeerfahrung sind hier mindestens ge-
nauso kritisch (59%).

Entsprechend wird Handlungsbedarf bei den 
Rahmenbedingungen in der Pflege gesehen. In 
erster Linie betrifft das die Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen der Pflegenden (71%).
Die Umfrageergebnisse untermauern die Erfah-
rungen des Deutschen Pflegerats und zeigen 
deutlich, dass die professionell Pflegenden ihren 
immer größer werdenden Einfluss auf die Politik 
nutzen müssen. Als größte Berufsgruppe müssen 
wir voller Überzeugung für unsere Themen ein-
treten.

Prüfen wir diejenigen, die sich zur Wahl stellen 
und machen unsere Wahlentscheidung davon 
abhängig, dass das Thema Pflege und insbeson-
dere die Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
der professionell Pflegenden bei diesen ganz 
oben auf der Tagesordnung steht.

Andreas Westerfellhaus
Präsident des Deutschen Pflegerats
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Neuwahlen beim Deutschen Pflegerat

Wer wird Präsident/in?

Der September 2017 steht nicht nur im Zeichen der Bundestagswahlen. 
Einen für die Pflege wichtigen Termin gibt es bereits ein paar Tage frü-
her: Am 14./15. September 2017 wird das Präsidium des Deutschen 
Pflegerats (DPR) für die kommenden vier Jahre neu gewählt.

Im September wird es einen neuen Prä-
sidenten oder eine neue Präsidentin 
des DPR geben. Der aktuelle DPR-

Präsident, Andreas Westerfellhaus, der 
seit 2009 das Amt in der zweiten Legis-
laturperiode innehat, darf sich nicht 
mehr zur Wahl stellen, da nach der Sat-
zung des DPR für den Präsidenten eine 
Wiederwahl nur einmal möglich ist.

Neu gewählt werden müssen auch die 
beiden Vize-Präsidenten des DPR sowie 
das vierköpfige weitere Präsidium. Ne-
ben Andreas Westerfellhaus (Präsident) 
gehören dem derzeitigen Präsidium 
Franz Wagner (Vize-Präsident) und An-

drea Lemke (Vize-Präsidentin) sowie je 
als Präsidiumsmitglieder Claudia Dachs, 
Rolf Höfert, Thomas Meißner und Birgit 
Pätzmann-Sietas an.

Die Aufgaben des Präsidiums
Die Aufgaben des Präsidiums ergeben 
sich unmittelbar aus den Aufgaben des 
Deutschen Pflegerats. Zu diesen gehört 
unter anderem die Darstellung der Be-
deutung und des Nutzens professioneller 
Pflege und des Hebammenwesens für ein 
effektives und effizientes Gesundheitssys-
tem im Interesse der Bevölkerung. Dabei 
geht es auch um die politische Durchset-

zung von pflegeberuflichen Zielen, vor al-
lem auf der Bundesebene als auch inner-
halb der Europäischen Union (EU).

Die Mitgestaltung bei Strukturverän-
derungen, Entwicklungen und Anpas-
sungsprozessen im Gesundheits-, Sozi-
al- und Bildungswesen der Bundesrepu-
blik Deutschland und innerhalb Europas 
steht gleichfalls im Zentrum der Arbeit 
des DPR. Dazu gehört auch die Positio-
nierung zu Lohn- und Tariffragen sowie 
zur entgeltlichen Vergütung professio-
neller Pflegeleistungen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit 
des Dachverbandes, und somit auch des 
Präsidiums, liegt auf der Förderung und 
Weiterentwicklung der Pflegewissen-
schaft zum Nutzen des Gesundheits- 
und Sozialwesens.

Auch die Wahrnehmung von Selbst-
verwaltungsaufgaben im Gesundheits-, 
Sozial- und Bildungswesen ist Aufgabe 
des DPR. Das beinhaltet unter anderem 
die Initiierung und Förderung einer 
Qualitätsentwicklung in allen Hand-
lungsfeldern des Gesundheits- und Sozi-
alwesens und die Beschäftigung mit Fra-
gen der Strukturreform und der Quali-
tätssicherung. Nicht zuletzt nimmt der 
Deutsche Pflegerat öffentlich Stellung zu 
aktuellen gesundheits- und pflegepoliti-
schen Fragen und ist dabei direkter An-
sprechpartner für die Bundespolitik.

Das Präsidium koordiniert diese und 
weitere Aufgaben und führt die laufen-
den Geschäfte des DPR.

Wer wählt das Präsidium?
Wahlberechtigt für die alle vier Jahre 
stattfindende Wahl des gesamten Präsi-
diums sind die Mitglieder der Ratsver-
sammlung. Diese ist das oberste Organ 
des DPR und besteht aus je zwei Dele-
gierten der aktuell 15 Mitgliedsverbände 
(und einem Förderverband) des Deut-
schen Pflegerats und aus dem Präsidium 
selbst.

www.deutscher-pflegerat.de ©
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— Arbeitsgemeinschaft christlicher 
Schwesternverbände und Pflege- 
organisationen e.V. (ADS)

— AnbieterVerband qualitätsorientierter 
Gesundheitspflegeeinrichtungen e.V. 
(AVG)

— Bundesverband Lehrende Gesund-
heits- und Sozialberufe e.V. (BLGS)

— Bundesverband Geriatrie e.V. (BVG)

— Bundesverband Pflegemanagement e.V.

— Deutscher Hebammenverband e.V. 
(DHV )

— Berufsverband Kinderkrankenpflege 
Deutschland e.V. (BeKD)

— Bundesfachvereinigung Leitender 
Krankenpflegepersonen der Psychia-
trie e.V. (BFLK)

— Deutscher Berufsverband für Pflege- 
berufe e.V. (DBfK)

— Deutsche Gesellschaft für Fachkran-
kenpflege und Funktionsdienste e.V. 
(DGF)

— Deutscher Pflegeverband e.V. (DPV)

— Katholischer Pflegeverband e.V.

— Verband der Schwesternschaften vom 
Deutschen Roten Kreuz e.V. (VdS)

— Verband für Anthroposophische  
Pflege e.V. (VfAP)

— Vereinigung der Hygienefachkräfte 
der Bundesrepublik Deutschland e.V. 
(VHD)

— Verband der Pflegedirektorinnen und 
Pflegedirektoren der Universitätsklini-
ka e.V. Deutschland (VPU)
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EXPERTENKOMMISSION EINIGT SICH

Pflege im Krankenhaus soll gestärkt werden
Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe hat gemeinsam mit den Vertreterinnen und Vertretern der  
Koalitionsfraktionen und der Länder die Schlussfolgerungen aus den Beratungen der Expertenkommission  
„Pflegepersonal im Krankenhaus“ vorgelegt.

Der Deutsche Pflegerat war mit Dr. Pa-
trick Jahn, Wissenschaftlicher Leiter der 
DPR-Fachkommission DRG, Mitglied der 
Expertenkommission. Getagt hat diese 
seit dem Jahr 2015.

Personalausstattung: Der Deutsche 
Pflegerat begrüßt die Einigung von 
Bund und Ländern über Maßnahmen 
für mehr Pflegepersonal im Kranken-
haus. In vielen entscheidenden Punk-
ten entspricht dies den Forderungen 
des DPR und zeigt wichtige Wege für 
eine bessere Personalausstattung in der 
Pflege und deren zielgerichteter Finan-
zierung auf.

Fördermittel: Ein erster erfolgreicher 
Schritt für mehr Personal ist die ge-
plante Bündelung der Fördermittel für 
die Pflege in einem Topf. Das erhöht die 
Transparenz und lässt eine verbesserte 
Personalausstattung für die Pflege zu. 
Der bereits bestehende Pflegezuschlag 
soll ab dem Jahr 2019 um die Mittel des 
Pflegestellen-Förderprogramms er-
gänzt werden und damit von bisher 
500 Millionen Euro auf 830 Millionen 
Euro pro Jahr anwachsen. Krankenhäu-
ser profitieren in Abhängigkeit von ih-

rer Pflegepersonalausstattung von dem 
erhöhten Zuschlag und erhalten da-
durch einen Anreiz, ausreichend Perso-
nal vorzuhalten. Mit der Zuordnung der 
Fördermittel unter anderem über die 
Pflegegrade der Patientinnen und Pati-
enten folgt die Expertenkommission 
einem Vorschlag des Deutschen Pflege-
rats. Das neue vereinfachte Verfahren 
sorgt für Entlastung und einen zielge-
richteten Abruf der Mittel.

Personalmindestvorgaben: Der Deut-
sche Pflegerat begrüßt weiter, dass über 
Personalmindestvorgaben im Bereich 
der Pflege ein Beitrag zur Versorgungs-
qualität und zur Reduzierung der Ar-
beitsverdichtung geleistet werden soll. 
Ein entsprechender Pflegestellenaufbau 
zur Absicherung dieser Untergrenze soll 
finanziell gefördert werden. Konkret soll 
es zu Mindestvorgaben für die Kranken-
hausabteilungen kommen, in denen die 
Patientensicherheit eine besonders 
hohe Rolle spielt. Als Beispiele werden 
Intensivstationen oder der Nachtdienst 
genannt. Krankenhäuser, die die Min-
deststandards beim Personal unter-
schreiten, werden künftig öffentlich be-
nannt und müssen mit wirtschaftlichen 

Sanktionen rechnen. Die Vereinbarung 
zu den Personalmindestvorgaben soll 
bis zum 30. Juni 2018 getroffen und zum 
1. Januar 2019 wirksam werden. Sollte 
bis zum 30. Juni 2018 keine Vereinba-
rung der Selbstverwaltung zustande 
kommen, wird das Bundesministerium 
für Gesundheit bis zum 31. Dezember 
2018 ersatzweise die ausstehenden Ent-
scheidungen treffen.

Verwendungsfestschreibung: Die Aus-
gestaltung dieser Vorgaben bedarf ei-
ner intensiven Diskussion, an der der 
DPR als Dachverband der Pflegeberufs-
organisationen weiter mitwirkt. Zu ach-
ten ist insbesondere darauf, dass es 
nicht zu Personalverschiebungen von 
einem Bereich hin zu anderen Be-
reichen kommt. Vor diesem Hinter-
grund ist eine Verwendungsfestschrei-
bung der Mittel für die Pflege und eine 
entsprechende Kontrolle unverzichtbar. 
Aus Sicht des Deutschen Pflegerats ist 
es darüber hinaus erforderlich, Min-
destbesetzungen im Bereich der Pflege 
für alle Krankenhausbereiche festzule-
gen, die zugleich die notwendige per-
sonelle Flexibilität der Krankenhäuser 
gewährleisten.
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BAG revidiert Rechtsprechung
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat am  
21. Februar 2017 zum Teil seine jahrzehnte-
lange Rechtsprechung revidiert und entschie-
den, dass die Gestellung von Mitgliedern der 
DRK-Schwesternschaft Essen e.V. als Arbeit-
nehmerüberlassung einzustufen ist. Damit 
gilt für diese Gruppe zukünftig das novellierte 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, das zum 
1.4.2017 in Kraft tritt.
Generaloberin Gabriele Müller-Stutzer, Präsi-
dentin des Verbandes der Schwesternschaf-
ten vom DRK e.V., bedauert, dass das BAG 
nach mehr als 60 Jahren gleichlautender 
Rechtsprechung seine bisherige Rechtsauf-
fassung nicht vollumfänglich aufrechterhal-
ten hat. Umso wesentlicher sei die Ausnah-
meregelung im DRK-Gesetz, auf die sich das 
DRK mit der Bundesregierung geeinigt habe. 
Der gefundene Kompromiss sehe vor, dass 
die in dem neuen Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetz vorgesehene Überlassungs-
höchstdauer von 18 Monaten für die Rot-
kreuzschwestern nicht gelten wird, so Müller-
Stutzer.
Grandiose Stimmung trotz Dauerregen 
herrschte, als rund 500 Rotkreuzschwestern 
aus der ganzen Republik am 23. Februar 2017 
nach Berlin gekommen sind, um den er-
zielten Teilerfolg zu feiern. Fotos und einen 
Film zur Veranstaltung gibt es auf der Home-
page der Schwesternschaften.

www.rotkreuzschwestern.de
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Patientensicherheit und Kommunikation

Darüber müssen wir reden

Am 4. und 5. Mai 2017 findet in Berlin die 12. APS-Jahrestagung statt. 
Im Zentrum der Diskussion steht in diesem Jahr das Thema Kommuni-
kation zwischen den verschiedenen Bereichen im Gesundheitswesen.

K ommunikation hat für die Sicher-
heit und Qualität in allen stationä-
ren sowie ambulanten Einrichtun-

gen, bei Transportdiensten und allen 
weiteren Gesundheitsdienstleistern ei-
nen hohen Stellenwert: ob im Umgang 
mit Patienten, zwischen Mitarbeitern 
verschiedener Abteilungen, mit „alten“ 
oder neuen Medien und innovativen 
Kommunikationskanälen (digital health 
2.0), in Grenzsituationen oder beim Ler-
nen, Lehren und Trainieren.

Die 12. Jahrestagung des Aktions-
bündnisses Patientensicherheit e.V. – in 
diesem Jahr wieder unter Mitwirkung 
der Gesellschaft für Qualitätsmanage-
ment in der Gesundheitsversorgung e.V. 
(GQMG) – widmet sich schwerpunkt-
mäßig diesem Thema.

So wichtig ist Kommunikation
Die Struktur des Gesundheitswesens 
weist ernstzunehmende Barrieren für 
eine „gesundheitsfördernde“ Kommuni-
kation auf: Intensiver Zeitdruck, ausge-
prägte zwischenmenschliche Hierarchi-
en, emotionale Nachrichten, viele Inter-
aktionen, viele verschiedene Teilnehmer 
mit diversen Hintergründen – all das in 
einer hektischen Umgebung und im 
Zusammenhang mit dem, was uns allen 
am Wichtigsten ist: Gesundheit, (Über)
Leben und Tod. 

Missverständnisse und zwischen-
menschliche Konflikte sind in einer sol-
chen Situation unvermeidlich. Gleich-
zeitig empfinden wir genau in dieser Si-
tuation ein besonderes Bedürfnis für 
eine angemessene und effektive Kom-
munikation. Daher sind kompetente 
zwischenmenschliche Fähigkeiten in 
der Gesundheitsversorgung unentbehr-
lich.

Vernetzung ausbauen
„Wenn wir uns heute fragen, wie wir die 
Sicherheit in der Patientenversorgung 
weiter erhöhen können, dann ist die 
Kommunikation ein zentraler Dreh- 
und Angelpunkt“, betont Bundesge-
sundheitsminister Hermann Gröhe in 
seinem Grußwort zur Veranstaltung. 
„Der Verlauf einer Krankheit und die si-
chere Therapie hängen stark davon ab, 
wie sich alle am Behandlungsgeschehen 
Beteiligten miteinander verständigen. 
Deshalb ist es mir wichtig, den Gedan-
ken der Vernetzung und des Austausch 
innerhalb unseres Gesundheitswesens 
voranzutreiben“, betont Gröhe weiter. 
Gelingen könne dies nur, indem „wir 
Barrieren zwischen Versorgungsberei-
chen und Behandlern abbauen“.

Mit der Kommunikation als Schwer-
punkt dieser Jahrestagung unterstreiche 
das Aktionsbündnis Patientensicherheit 
die Bedeutung dieses Themengebietes 
für unsere Versorgung. „Darüber müs-
sen wir reden“ – dieses treffende Motto 
werde ganz sicher sowohl für die vielen 
interessanten Vorträge als auch für die 
guten Ideen gelten, die von diesem Kon-
gress ausgehen, so der Minister weiter.

www.aps-ev.de/jahrestagung/


